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Bekanntgabe 
 

Gem. § 41 Abs. 4 der Kreisordnung NRW wird hiermit bekanntgegeben, dass folgendes Gremium zu einer 

Sitzung zusammentritt. 

 

Gremium Jugendhilfeausschuss 

Datum Dienstag │ 02.07.2024 

Beginn 16:00 Uhr 

Ort C.001-C.003 | Kreishaus Unna | Friedrich-Ebert-Str. 17 | 59425 Unna 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Fragestunde für Einwohner*innen 

   

Punkt 2 083/24 Interessenbekundungsverfahren für neue Kindertageseinrichtung in Holzwickede 

   

Punkt 3  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 4  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

 

Mario Löhr 
Landrat 
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B e k a n n t m a c h u n g  

 

 

Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung  

der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Unna,  

der Stadt Schwerte und dem Kreis Unna 

 über die Aufgabenwahrnehmung 

im Rahmen einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle 

 

 

 

Zwischen der Kreisstadt Unna, der Stadt Schwerte und dem Kreis Unna wurde gemäß §§ 1, 23 und 24 des 

Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 01.10.1979 (SGV. NRW. 202) in der zurzeit 

geltenden Fassung die Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung 

im Rahmen einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle geschlossen. 

 

Gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW wird darauf hingewiesen, dass die Bezirksregierung Arnsberg als Aufsichtsbe-

hörde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung sowie die Genehmigung vom 16.04.2024 im Amtsblatt für den 

Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 17/2024 vom 27.04.2024 öffentlich bekannt gemacht hat. Die öffentlich-

rechtliche Vereinbarung ist am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 

 

Unna, 14.06.2024 

 

In Vertretung 

 

 

Mike-Sebastian Janke 

Kreisdirektor 
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Allgemeinverfügung 

zur Bestimmung des Fahrwegs  

für die Beförderung von gefährlichen Gütern  

nach § 35a Abs. 3 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) 

im Bereich des Kreises Unna 

 

Gemäß § 35a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 35b der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber-

schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf  der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Ge-

fahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt – GGVSEB) in der jeweils geltenden Fassung wird 

hiermit bestimmt: 

 

1 Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinverfügung gilt für  

1.1 entzündbare Gase der Klasse 2 nach § 35b Tabelle lfd. Nr. 2 GGVSEB 

1.2 entzündbare flüssige Stoffe der Klasse 3 nach § 35b Tabelle lfd. Nr. 4 GGVSEB. 

 

2 Fahrweg 

2.1 Allgemeines 

Fahrweg sind die zu dem Positivnetz nach Nummer 2.2 zählenden Straßen und, soweit erforderlich, die sons-

tigen geeigneten Straßen nach Nummer 2.4.  

Ausgeschlossen als Fahrweg sind Straßen des Negativnetzes nach Nummer 2.3. 

 

2.2 Positivnetz  

Zum Positivnetz zählen die in der Anlage 1 aufgeführten Straßen. 

 

2.3 Negativnetz 

Zum Negativnetz zählen die nicht zum Positivnetz gehörenden Straßen. Unberührt bleiben die mit dem Zei-

chen 261 StVO oder mit anderen Fahrverbotszeichen nach StVO gekennzeichneten Straßen. 

 

2.4 Fahrweg außerhalb des Positivnetzes  

Soweit der Be- oder Entladeort auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden kann, soll der Fahrweg 

über den kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrstraßen zu benutzen. Innerhalb 

des Negativnetzes ist eine Einzelfahrwegregelung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde einzuholen. 
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Ist der Beförderer bzw. der Fahrzeugführer über die Eignung der Straßen im Zweifel, muss die zuständige Stra-

ßenverkehrsbehörde befragt werden. 

 

2.5 Autohöfe 

 

Soweit Autohöfe auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden können, soll der Fahrweg über den 

kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrtstraßen zu benutzen. Innerhalb des Ne-

gativnetzes bedarf es keiner Einzelfahrwegregelung durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde. 

 

2.6 Benutzung des Fahrweges 
 

Nach § 35a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 GGVSEB sind grundsätzlich die Autobahnen zu benutzen. Für die 

Fahrt von dem Beladeort zu der dem Beladeort nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle sowie von der dem 

Entladeort nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle zu dem Entladeort sind grundsätzlich die Straßen des 

Positivnetzes (Nummer 2.2) zu benutzen. Dabei gilt der Grundsatz, dass der kürzeste geeignete Fahrweg zu 

benutzen ist. 

Soweit geschlossene Ortschaften über Umgehungsstraßen umfahren werden können, sind diese zu benutzen. 

 

3 Beschreibung des Fahrwegs für den Fahrzeugführer 

3.1 Beschreibung des Fahrweges 

Der Beförderer hat den Fahrweg nach dieser Allgemeinverfügung z.B. durch farbliche Kennzeichnung in ge-

eigneten Straßenkarten oder durch eine Auflistung der Straßen in der Reihenfolge ihrer Benutzung schriftlich 

zu beschreiben.  

 

3.2 Mitführungspflicht 

Der Fahrzeugführer ist durch den Beförderer in die Allgemeinverfügung und den Gebrauch der Fahrwegbe-

schreibung vor jeder Beförderung einzuweisen. Der Fahrzeugführer hat die Fahrwegbeschreibung und eine 

Kopie dieser Allgemeinverfügung einschließlich ihrer Anlagen während der Fahrt mitzuführen, zu beachten und 

zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.  

 

3.3 Abweichungen aus unvorhergesehenen Gründen 

Muss der Fahrzeugführer aus unvorhergesehenen Gründen von dem beschriebenen Fahrweg nach  

Nr. 3.1 abweichen, hat er unverzüglich nach Erreichen einer geeigneten Haltemöglichkeit den von der festge-

legten Fahrwegbeschreibung abweichenden Fahrweg in die Fahrwegbeschreibung einzutragen.  
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Muss der Fahrzeugführer aus betrieblichen Gründen vom beschriebenen Fahrweg nach Nr. 3.1 abweichen, ist 

ihm vor einer Weiterfahrt vom Beförderer ein neuer Fahrauftrag mit geändertem Fahrweg zu übermitteln. 

Absatz 1 gilt entsprechend. 

 

4 Übergangsregelungen an den Landesgrenzen 

Bei Beförderungen aus dem Ausland oder aus einem anderen Bundesland ist ab Landesgrenze das Positivnetz 

(Nummer 2.2), gegebenenfalls auf dem kürzesten Wege auf sonstigen geeigneten Straßen (Nummer 2.4), an-

zufahren. 

 

5 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße des Beförderers und Fahrzeugführers gegen die Pflichten aus dieser Allgemeinverfügung können 

gemäß § 37 Abs. 1 GGVSEB als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 

 

6.1 Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und tritt am 01.07.2024 

in Kraft.  

 

6.2 Widerruf der Allgemeinverfügung vom 15.06.2023 

Mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung wird die Allgemeinverfügung vom 15.06.2023 widerrufen. 

 

7 Sofortige Vollziehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19. März 1991 (BGBl. I S. 686) wird hiermit die sofortige Vollziehung angeordnet. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ist erforderlich, um die ständige Versor-

gung von Gewerbe und Endverbrauchern mit den bezeichneten Gütern unter Aufrechterhaltung der notwen-

digen Sicherheit beim Transport zu gewährleisten. Aus diesen Gründen ist es nicht vertretbar, die Unanfecht-

barkeit dieser Allgemeinverfügung und ggf. den längeren Zeitablauf von Rechts- mittelverfahren abzuwarten. 

 

8 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 

Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich einzu-

reichen oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erklären.  

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr 2 Abschriften beigefügt werden. 
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Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-

verkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG - 

vom 07.11.2012 (GV. NRW S. 548) eingereicht werden. 

Zu Ihrer Information: 

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf den 

Internetseiten www.justiz.nrw.de der Landesjustizverwaltung sowie www.vg-gelsenkirchen.nrw.de des Ver-

waltungsgerichts Gelsenkirchen. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen 

Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

9 Hinweis 

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die Klage keine aufschiebende Wirkung. Die aufschie-

bende Wirkung kann beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, gemäß § 80 Abs. 

5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beantragt werden.  

 

Unna, 12.06.2024 

Im Auftrag 

 

gez.  

 

Oliver Sonnack 
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Anlage 1 zur Allgemeinverfügung zur Fahrwegbestimmung  

gem. § 35a GGVSEB (Positivnetz) 

gültig ab 01.07.2023 
              
 
Stadtgebiet Bergkamen 

 

1. Bambergstraße (K 9) von Stadtgrenze Kamen bis Landwehrstraße, dann Landwehrstraße in östliche 

Richtung bis Stadtgrenze Hamm (L 664) 

2. Buchfinkenstraße von Schulstraße bis Einfahrt Tankstelle, - Zielverkehr ca. 10,00m – 

3. Erich-Ollenhauer-Straße/ Fritz-Husemann-Straße/Industriestraße (K 16), von Jahnstraße         (L 

821) bis Ostenhellweg (L 736) 

4. Ernst-Schering-Straße, von Erich-Ollenhauer-Straße (K 16), bis Firma Schering, -Zielverkehr  

5. Goekenheide/Kampstraße (L 664), von Lünener Straße (L654) bis Einmündung Schulstraße    (L 

664) 

6. Hafenweg, von Werner Straße (B 233) bis Westfälisches Sportboot-Zentrum 

7. Hammer Straße/Westenhellweg/Ostenhellweg (L 736), von Stadtgrenze Lünen bis Stadtgrenze 

Hamm (BAB A1) 

8. Goekenheide/Häupenweg bis Wellenbad (K 9), - Zielverkehr Wellenbad bis Einfahrt Parkplatz Wel-

lenbad, über den Parkplatz bis zum Schwimmbadgelände -  

9. Jahnstraße (L 821), von Lünener Straße (L 654) bis Westenhellweg (L 736) 

10. Justus-von-Liebig-Straße, von Erich-Ollenhauer-Straße (K 16) bis Firma Bayer Pharma AG,       - 

Zielverkehr - 

11. Lünener Straße (L 654), von Stadtgrenze Lünen bis Stadtgrenze Kamen 

12. Rathenaustraße, von Erich-Ollenhauer-Straße (K 16) bis Industriegebiet, - Zielverkehr - 

13. Rotherbachstraße (K 16), von Jahnstraße bis Tankstelle, - Zielverkehr ca. 50,00m - 

14. Schulstraße von Einmündung Kampstraße bis Tankstelle nördliche Einmündung Buchfinkenstraße, - 

Zielverkehr - (L 664) 

15. Werner Straße (B 233), von Stadtgrenze Kamen bis Stadtgrenze Werne 

16. Gewerbestraße von Industriestraße (Tankstelle) und zurück 

 

Gemeindegebiet Bönen 

 

1. Am Bahnhof 

2. Bahnhofstraße  zwischen L 665 und “Am Bahnhof” sowie von K 42n bis zur Tankstelle 

3. Edisonstraße 

4. Hammer Straße (L 665) 

5. Lise-Meitner-Straße (als Zielverkehr zum Containerterminal) 
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6. Osterbönener Weg (von Edisonstraße Richtung Norden) 

7. Otto-Hahn-Straße 

8. Pelkumer Straße (L 665n) 

9. Poststraße 

10. Rhynerner Straße (K42n) 

11. Siemensstraße 

12. Weetfelder Straße (von Siemensstr. bis zur abknickenden Vorfahrt/Lidl-Zufahrt = Zielverkehr)  
 

noch Gemeindegebiet Bönen 

 

13. K 35n (Edisonstraße) 

 

Stadtgebiet Fröndenberg 

 

1. Alleestraße (L 673) 

2. Ardeyer Straße (L 673) 

3. Bismarckstraße (bis Einmündung Graf-Adolf-Straße) 

4. Graf-Adolf-Straße 

5. Hauptstraße (L 673) 

6. K 35 

7. Landstraße (L 673) 

8. Palzstraße (L 881) bis Ecke K35 

9. Mendener Straße (L 679) 

10. Ruhrstraße (in östlicher Richtung) 

11. Unionstraße (L 679) 

12. Unnaer Straße (B 233) 

13. Von-Tirpitz-Straße (L 679) (zwischen Wilhelm-Feuerhake-Straße = L 673 u. Unionstraße =  

L 679) 

14. Westicker Straße (L 673) 

15. Wilhelm-Feuerhake-Straße (L 673) 

 

Gemeindegebiet Holzwickede 

 

1. Chaussee (L 821) 

2. Hauptstraße (L 677) 

3. Massener Straße (L 677) 

4. Nordstraße (L 677) 

5. Schwerter Straße (L 677) 

6. Zur Alten Kolonie 
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Stadtgebiet Kamen 

 

1. Afferder Straße 

2. Am Langen Kamp (K 9) 

3. Brameyer Straße (bis Bahnübergang) 

4. Derner Straße (Einmündung Heerener Straße bis Segelflugplatz) 

5. Dortmunder Allee (L 663) 

6. Gießerstraße 

7. Hammer Straße (L654 / ehemals B 61) 

8. Heerener Straße (L 663) 

9. Henry-Everling-Straße 

10. Hochstraße (B 233) 

 

noch Stadtgebiet Kamen  
 

11. Koppelstraße 

12. Lindenallee (L 821) 

13. Lortzingstraße (K 9) 

14. Lünener Straße (L 654 / ehemals B 61) 

15. Münsterstraße (B 233) 

16. Nordring (L 654 / ehemals B 233/61) 

17. Ostring (L 654 / ehemals B 61) 

18. Poststraße 

19. Robert-Koch-Straße (L 821) 

20. Schattweg (von Einmündung L 678 bis Gießerstraße) 

21. Schillerstraße 

22. Wasserkurler Straße (L 821) 

23. Westicker Straße (K 40) 

24. Westring (L 654 / ehemals B 233/61) 

25. Werver Mark (L 665) 

 

Stadtgebiet Lünen 

 

1. An der Wethmarheide 

2. Bebelstraße 

3. Borker Straße (B 236) 

4. Brambauer Straße (L 654) 

5. Brechtener Straße (L 511) 
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6. Brunnenstraße 

7. Buchenberg 

8. B 236n 

9. Cappenberger Straße (L 810) 

10. Dortmunder Straße (B 54/236) 

11. Elsa-Brandström-Straße 

12. Gahmener Straße (L 684) 

13. Hammer Straße (L 736) 

14. Im Engelbrauck 

15. Kamener Straße (L 654 / ehemals B 61) 

16. Königsheide (L 654) 

17. Kreuzstraße 

18. Kupferstraße 

19. Kurlerstraße 

20. Kurt-Schumacher-Straße (B 236) 

21. Mengeder Straße (L 654) 

22. Münsterstraße (B 54) 

23. Niederadener Straße (K 14) 

 

noch Stadtgebiet Lünen 

 

24. Parkstraße in südlicher Richtung zum “Im Engelbrauck” 

25. Preußenstraße 

26. Viktoriastraße 

27. Waltroper Straße 

28. Zwolleallee 

 

Stadtgebiet Schwerte 

 

1. Beckestraße 

2. Bethunestraße (B 236) 

3. Hagener Straße (L 673) 

4. Holzener Weg (L 648) 

5. Hörder Straße (B 236) 

6. Karl-Gerharts-Straße (L 648) 

7. Letmather Straße (B 236) 

8. Reichshofstraße (K 21) 

9. Ruhrtalstraße (L 675) 

10. Schützenstraße (L 673) 

11. Unnaer Str. (L673) 
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Stadtgebiet Selm 

 

1. Kreisstraße (B 236) 

2. Lüdinghauser Straße (L 835) 

3. Lünener Straße (B 236) 

4. Münsterlandstraße (B 236) 

5. Münsterlandstraße (L 835) 

6. Neue Werner Straße (L 507) 

7. Olfener Straße (B 236) zwischen Münsterlandstraße und Tankstelle 

8. Ostwall (B 236) 

9. Südwall (L 809) 

10. Werner Straße (L 507) 

11. Waltroper Straße (L 809) Achtung: Höhenbeschränkung von 4,00 m 

12. Zeche-Hermann-Wall (K 44) 

13. Im Sundern 

 

Stadtgebiet Unna 

 

1. Am Ostenberg (K 28) 

2. B 233 (bisher A 443 südlich der A 44) 

3. Bundesstraße (B 1) 

noch Stadtgebiet Unna 

 

4. Einsteinstraße (Kreuzung Max-Planck-Straße/Einsteinstraße bis Koch Chemie) 

5. Feldstraße (L 678) 

6. Friedrich-Ebert-Straße (L 678) 

7. Gießerstraße 

8. Hammer Straße (L 665) 

9. Hansastraße (L 665) 

10. Hertinger Straße (südlich der B 1) 

11. Hillering (L 678) 

12. Höingstraße  

13. Holzwickeder Straße 

14. Iserlohner Straße südlich der B 1 bis Tankstelle 

15. K 35 

16. Käthe-Kollwitz-Ring (B 233) 

17. Kamener Straße (L 678) 

18. Kantstraße (B 233) 

19. Kleistraße (L 821) 
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20. L 679 (bisher A 443 nördlich der A 44) 

21. Massener Hellweg (L 665) 

22. Massener Straße westlich Beethovenring 

23. Max-Eyth-Straße 

24. Max-Planck-Straße 

25. Morgenstraße 

26. Nordlünerner Straße (Achtung: Fahrbeschränkung: LKW nur bis 10 m Länge) 

27. Ostring (B 233) 

28. Provinzialstraße (L 821) 

29. Südring (B 233) 

30. Türkenstraße (K 28) 

31. Viktoriastraße 

32. Werler Straße (B 1) 

 

Stadtgebiet Werne 

 

1. Baaken 

2. Brede 

3. Hammer Straße (L 507) 

4. Hansaring (B 233) 

5. Herberner Straße (L 844), bis zur Auffahrt auf die L 518 

6. Horster Straße (K 8), von Hansaring bis Einmündung St. Johannes 

7. Kamener Straße (B 233) 

8. Landwehrstraße 

9. Lünener Straße (L 507) 

10. Münsterstraße  
 

noch Stadtgebiet Werne 

 

11. Nordlippestraße (B 54) 

12. Nordlippering (B 54) 

13. Ovelgönne (K 19) 

14. Penningrode (K 19) 

15. Selmer Landstraße (K 19) 

16. Stockumer Straße (K 19) 

17. Stockumer Straße (L 507) 

18. Südring 

19. Wahrbrink 

20. Werner Straße (L 507) 
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Verlä ngerung der Geltungsdäuer der 
Friedhofsgebu hrensätzung fu r den  
Ev. Friedhof Bäusenhägen 
 

 

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen hat in seiner 

Sitzung am 09.04.2024 beschlossen die Geltungsdauer der bestehenden Friedhofsgebüh-

rensatzung vom 09.03.2021 zu verlängern. Die Satzung bleibt demnach in der vorliegenden 

Fassung in Kraft.  

Das wurde vom Landeskirchenamt Bielefeld am 08.05.2024 und von der Bezirksregierung 

Arnsberg am 23.05.2024 genehmigt. 

Die Friedhofsträgerin 

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen 

Die vorgenannte Verlängerung der Geltungsdauer tritt am Tage nach der Veröffentlichung 

in Kraft. 

 

Unna, 17.06.2024 

Für die Ev.Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen 

Ev. Kreiskirchenamt Unna 
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Geschäftszeichen     36.2  Ort, Datum 

UN0CEX1304VA22240528  Unna, 13.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0CEX1304VA22240528  13.06.24 

 

Empfänger   

Name  

Benjamin Onescheit  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kamener Straße 15, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
  



 

815 

Geschäftszeichen  Unna, 13. Juni 2024 

51F7910107   

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

51F7910107  12.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Nataliia Severyn  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kleiweg 10, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Hansastraße 4, 59425 Unna Familie und Jugend 011 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Meyer 
  



 

816 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0WLXX392GB12240613  Unna,13.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0WLXX392GB12240613  13.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Cosmin-Constantin Tanasa  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Augustastraße 8, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2  A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
  



 

817 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0MKX1424GB12240613  Unna,13.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0MKX1424GB12240613  13.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Katharina Mis  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Gertrud-Bäumer-Straße 20, 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2  A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Klein 
  



 

818 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/40.24.0533.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/40.24.0533.3   14.06.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Aliaksandr Datskevich  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Oddzialy Brzeskie Pas 10,22, 224001 BREST, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Blech 

  



 

819 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/28.24.0434.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/28.24.0434.6   06.05.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Nikolay Dukov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ivailo 4 vh.B.et. 5 ap. 13, 6400 DIMITROVGRAD, BG BULGARIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

von Kürten 
  



 

820 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/35.24.0146.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/35.24.0146.3   08.04.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Marcin Sliwowski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Jagiellonska 5/11, 64-100 LESZNO, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Kaschube 

  



 

821 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.1/0551973  Unna,14.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0551979  08.05.2024 

 

Empfänger   

Name  

Artur Pawel Stefanski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Obrovoow Waszay 9 25, Pl 41-103 Siemianowice Slaskie 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.1 A.203 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Ebel 

  



 

822 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/36.24.0292.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.24.0292.1   13.05.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Laszlo Földesi  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Platan Sor 14/B, 8900 ZALAEGERSZEG, H UNGARN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Benke 

  



 

823 

Geschäftszeichen     36.2  Ort, Datum 

UN0BQXX103GB12240514  Unna, 17.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0BQXX103GB12240514  14.05.24 

 

Empfänger   

Name  

REIN Industrieservice GmbH  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Manteuffelstraße 5, 44143 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
  



 

824 

Geschäftszeichen     36.2  Ort, Datum 

UN0BQXX104GB12240514  Unna, 17.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0BQXX104GB12240514  14.05.24 

 

Empfänger   

Name  

REIN Industrieservice GmbH  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Manteuffelstraße 5, 44143 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
  



 

825 

Geschäftszeichen     36.2  Ort, Datum 

UN0BQXX106GB12240514  Unna, 17.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0BQXX106GB12240514  14.05.24 

 

Empfänger   

Name  

REIN Industrieservice GmbH  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Manteuffelstraße 5, 44143 Dortmund 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna   

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Körber 
  



 

826 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0247240  Unna, 17.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.1/0247240  04.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Dag Oberschachtsiek  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Am Haarstrang 2, 59439 Holzwickede 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A.204 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 
 

Kaspar 

  



 

827 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

LH0X0XXX21VA12240529  Unna, 17.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LH0X0XXX21VA12240529  29.05.2024 

 

Empfänger   

Name  

Marius Pook  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Posener Straße 23, 45145 Essen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

828 

Geschäftszeichen 36.2   Ort, Datum 

DO0UTX1298VA22240529  Unna, 17.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

DO0UTX1298VA22240529  17.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Benjamin Tobias Bux  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Karl-Haarmann-Straße 12, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

829 

Geschäftszeichen 36.2   Ort, Datum 

UN0XKX8800VA22240529  Unna, 17.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XKX8800VA22240529  17.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Mijo Krvavac  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Landwehrstraße 120, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

830 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/31.24.0470.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/31.24.0470.2   13.05.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Petar Stoimenov Iekov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Georgi Benkouski Str. 125, bl. 1, ap. 4, 4400 PAZARDZHIK, BG BULGARIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.527 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Giec 

  



 

831 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/31.24.0652.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/31.24.0652.7   17.06.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Muhammedt Rasit Sari  

   
letzte bekannte Anschrift: 

810 Sokak No. 11 Kat 4,  BALCOVA, TR TÜRKEI 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.527 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Giec 

  



 

832 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/61.24.1691.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/61.24.1691.5   17.06.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Pablo Martin Irigoyen  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Manuel B Gonnet La Plata,  BUENOS AIRES, RA ARGENTINIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.527 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Giec 

  



 

833 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/36.24.0279.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.24.0279.4   16.05.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Iordache Marian Renaldo  

   
letzte bekannte Anschrift: 

C/Rosales 37 P01, 14850 BAENA CORDOBA, E SPANIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Benke  

  



 

834 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/36.24.0400.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.24.0400.2   21.05.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Vojkan Stojadinovic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Milutina Milankovica 090, 11000 BELGRAD, SRB SERBIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Benke 

  



 

835 

Geschäftszeichen   

36.2 

HG0FRX1337VA22240507 

 Unna, 18.06.24  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

HG0FRX1337VA22240507  04.06.24 

   

Name  

Alexandra Achour  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Höingstraße 24, 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

836 

Geschäftszeichen   

36.2 

UN0ELXX163MT32240528 

 Unna, 18.06.24  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0ELXX163MT32240528  18.06.24 

   

Name  

Silke Menne  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Mozartstraße 41, 59423 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna  A209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Heinrich 
  



 

837 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/45.24.0487.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.24.0487.7   18.06.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Aliaksandr Kurmaz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ul. Janovskaja 21-889,  BOBRUISK, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

Scholand 
  



 

838 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/45.24.0429.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/45.24.0429.0   02.05.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Joris Martens  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Dieplaan 29/46, 3600 GENK, B BELGIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Scholand 

  



 

839 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/30.24.0002.4     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/30.24.0002.4   25.01.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Liviu Ungureanu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Oestermärsch 53, 44145 Dortmund, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Vonhoff 

  



 

840 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/39.24.0383.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/39.24.0383.3   21.05.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Georgi Yanev Ivanov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Street Drugba 30, 6294 HASKOVO, BG BULGARIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.528 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schlüter 

  



 

841 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/47.24.0664.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/47.24.0664.7   18.06.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Zcenek Zatka  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Celakovskeho 4, 110 00 PRAG, CZ TSCHECHIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Stirnberg 

  



 

842 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/47.24.0662.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/47.24.0662.0   18.06.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Petr Poworut  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Draworeslova 1254/45, 190 00 PRAG, CZ TSCHECHIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Stirnberg 

  



 

843 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/36.24.0435.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.24.0435.5   19.06.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Andrei Shulha  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Socialisticheskaya 168/44, 223610 SLUZK, BY BELARUS 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.111 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Benke 

  



 

844 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0MNXX279GB12240611  Unna,19.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0MNXX279GB12240611  11.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Eduard Jordan  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ernst-Kraft-Straße 31, 59379 Selm 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2  A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Klein 
  



 

845 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/65.24.1042.1     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/65.24.1042.1   19.06.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Youhua Bian  

   
letzte bekannte Anschrift: 

7th Yue Feng Road, 215600 ZHANGJIAGANG CITY, CHN CHINA 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Kaschube 

  



 

846 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0MMX1908GB12240619  Unna,19.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0MMX1908GB12240619  19.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Mihai Mitarel  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ahornstr. 14, 59423 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2  A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Klein 
  



 

847 

Geschäftszeichen 36.2  Ort, Datum 

UN0SBX7717GB12240619  Unna, 19.06.2024  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0SBX7717GB12240619  19.06.2024 

 

Empfänger   

Name  

Sascha Bühren als ehem. GF der Wohnungsbaugesellschaft West mbH  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ottostraße 54, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna 36.2 A. 209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Hielscher 
  



 

848 

Geschäftszeichen  Unna, 20. Juni 2024                                                                   

36.3/54.24.0378.0     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/54.24.0378.0   29.05.2024                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Maciej Szymczak  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Heleny Trzcinskiej 1/8, 97-300 PROTKOW TRYBUNALSKI, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr B.526 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Köhler 

  



 

849 
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